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             Nr. 19 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der  
Geflügelpest; 

Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten 
Gebiet zu präventiven Zwecken 

 
Bekanntmachung 

des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 03.02.2021,  
Az.: 5651/11 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf Grund von § 6 
Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 
(BGBl. I S. 1170) i .V .m . § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665), Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landes-
strafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – 
LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 
(BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist] 
und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzge-
setz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-
U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 
370) geändert worden ist folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Halter von Geflügel im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge bis 
einschließlich 1.000 Stück Geflügel haben sicherzustellen, dass 
a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen 

Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder unbe-
fugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von be-
triebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzklei-
dung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass 
diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach 
Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels 
unverzüglich ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und 
desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich unschädlich beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu 
eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und 
desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die frei 
gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Ein-
richtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 
1 und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar nach Ab-
schluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz 
gereinigt und desinfiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der 
Geflügelhaltung eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen 
Stall oder, in den Fällen des Buchstaben b, im abgebenden 
Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt 
wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur 
Aufbewahrung verendeten Geflügels nach jeder Abholung, 
mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 
wird oder werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände so-
wie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung 
und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 
2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnli-

cher Art, bei denen Geflügel und gehaltene Vögel anderer Arten 
als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, 
sind im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge verboten.  
 

3. Für Wildvögel im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 Geflügelpest-
Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvö-
gel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreit-
vögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge. 
 

4. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 3 des Tenors 
getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

5. Kosten werden nicht erhoben. 
 

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als 
bekannt gegeben.  

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 

Friedrichstr. 16 (Hausadresse) 
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 

 
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Hinweise: 

 
1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-

Verordnung hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur 
Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften 
Verlusten wird hingewiesen.  
 

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulas-
sung von Geflügelhändlern anhand der Vorlage der entsprechen-
den Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Geflügel durch 
den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der für den in-
nergemeinschaftlichen Handel zugelassenen Geflügelbetriebe im 
Internet abrufbar unter: 
https://tsis.fli.de/GlobalTemp/202101280952127737.pdf 
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3. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, 
Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wach-
teln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde 
vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 
gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen 
auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  
 

4. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 
ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Eu-
ro geahndet werden.  
 

5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früher-
kennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-
Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kos-
tenfrei.  

 
6. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende 

Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen.  
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Land-
ratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 
Wunsiedel, Zimmer Nr. E.19, während der allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden. 

 

Wunsiedel, den 03.02.2021,  

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

 
 
             Nr. 20 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Schornsteinfegergesetz; 
Besetzung des Kehrbezirkes „Marktredwitz 1“ 

 
Die Regierung von Oberfranken hat den Schornsteinfegermeister Boris 
Kowalewski mit Wirkung vom 01.02.2021 als Nachfolger für Herrn 
Peter Reul für den Kehrbezirk Marktredwitz 1 als bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger bestellt. Herr Kowalewski übernimmt sämtli-
che Aufgaben des Kehrbezirks. 
 
Wunsiedel, 25. 01.2021  
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

 
 
             Nr. 21 
 
Verwaltungsgemeinschaft Tröstau 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemein-

schaft Tröstau für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 2 und 10 Abs. 2 der Verwaltungsgemein-
schaftsordnung in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und 41 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Tröstau 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 1.266.000,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 92.000,00 € 

ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) 

zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für 
das Haushaltsjahr 2021 auf 1.058.608,00 € festgesetzt und nach 
dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden be-
messen.  

 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebliche 

Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2020 auf 4.856 Ein-
wohner festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 218,00 € festge-

setzt. Sie beträgt somit für die Gemeinde 
 
Bad 
Alexand-
ersbad 

964  
EW 

x 218,00 € = 210.152,00 € (19,85 %) 

Nagel 1.682 
EW 

x 218,00 € = 366.676,00 € (34,64 %) 

Tröstau 2.210 
EW 

x 218,00 € = 481.780,00 € (45,51 %) 

   1.058.608,00 € (100,00 %) 

 
(2) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000,-- € festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Die Verwaltungsumlage gemäß § 4 Abs. 1 ist 2021 mit je einem Zwölf-
tel des Jahressolls am 15. eines jeden Kalendermonats zur Zahlung 
fällig. 
 

§ 7 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 8 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß 10 Abs. 2 VGemO i. V. m. 
Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmigungs-
pflichtigen Teile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 Tröstau, 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungs-
verordnung -BekV- öffentlich zugänglich. 
 
Tröstau, den 21. Januar 2021 
 

Verwaltungsgemeinschaft Tröstau; 
gez. Helmut Voit, Gemeinschaftsvorsitzender 
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             Nr. 22 
 
Schulverband Wunsiedel I – Mittelschule - 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Wunsiedel I – Mittelschule –  für das Haushaltsjahr 2021 

 
I. 

 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Wunsiedel I 
– Mittelschule – folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  806.280 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit            0 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-

soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 553.240 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler/innen auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-

bende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 auf 
155 Verbandsschüler/innen festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler/in auf 3.569,29 

€ festgesetzt. 
  
 Wunsiedel 114 Schüler  x  3.569,29 €  =  406.899,10 € 
 Bad Alexandersbad    9 Schüler  x  3.569,29 €  =   32.123,61 € 
 Röslau   32 Schüler  x  3.569,29 €  =  114.217,29 € 
 
 Zusammen 155 Schüler                             553.240,00 € 
 
(2) Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Wunsiedel öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Wunsiedel, 13. Januar 2021, 
 

Schulverband Wunsiedel I – Mittelschule –; 
gez. Lahovnik, Schulverbandsvorsitzender 

 
             Nr. 23 
 
Schulverband Wunsiedel II – Grundschule - 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Wunsiedel II – Grundschule –  für das Haushaltsjahr 2021 

 
I. 

 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Wunsiedel 
II – Grundschule – folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  751.400 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit            0 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-

soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 531.012 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler/innen auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-

bende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 auf 
325 Verbandsschüler/innen festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler/in auf 1.633,88 

€ festgesetzt. 
  
 Wunsiedel 297 Schüler  x  1.633,88 €  =   485.263,27 € 
 Bad Alexandersbad  28 Schüler  x  1.633,88 €  =     45.748,73 € 
  
 Zusammen 325 Schüler                               531.012,00 € 
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(2) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Wunsiedel öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Wunsiedel, 13. Januar 2021, 
 

Schulverband Wunsiedel II – Grundschule – ; 
gez. Lahovnik, Schulverbandsvorsitzender 

 
 
             Nr. 24 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
 

Inkrafttreten des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Sozial-
zentrum Arzberg" 

 
Der Stadtrat der Stadt Arzberg hat am 28.01.2021 in öffentlicher Sit-
zung den im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) aufgestellten Bebauungs- und Grünordnungsplan 
"Sozialzentrum Arzberg" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,3 ha 
und beinhaltet eine Teilfläche des Grundstücks Flur-Nr. 1110/4 der 
Gemarkung Arzberg. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB). Jedermann kann den geänderten Bebauungs-
plan einschließlich der Begründung im Stadtbauamt der Stadt Arzberg, 
Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg, während der allgemeinen Dienst-
stunden einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftliche beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine der im 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Arzberg geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Arzberg, 29.01.2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

             Nr. 25 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Kraftloserklärung (Art. 39 AGBGB) 
 
Der Vorstand der Sparkasse Hochfranken hat mit Verfügung vom 
01.02.2021 das von der Sparkasse Hochfranken, Anstalt des öffentli-
chen Rechts in Hof, ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3441376948 für 
kraftlos erklärt, nachdem das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung 
dieses Sparkassenbuches durchgeführt worden ist und Rechte Dritter 
an dem Sparguthaben nicht geltend gemacht wurden.   
 
Selb, 02. Februar 2020,  
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Pöhlmann, Vorstandsvorsitzender 

 
 
             Nr. 26 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Kraftloserklärung (Art. 39 AGBGB) 
 
Der Vorstand der Sparkasse Hochfranken hat mit Verfügung vom 
26.01.2021 das von der Sparkasse Hochfranken, Anstalt des öffentli-
chen Rechts in Hof, ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3440044887 für 
kraftlos erklärt, nachdem das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung  
dieses Sparkassenbuches durchgeführt worden ist und Rechte Dritter 
an dem Sparguthaben nicht geltend gemacht wurden.   
 
Selb, 26. Januar 2021, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 
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